LANDESVORSTAND DER ARBEITSRECHTSBERATER von Bozen (BZ)

PRO-MEMORIA FÜR DIE EINTRAGUNG INS REGISTER DER PRAKTIKANTEN  - D.M.  2.12.1997

Zwecks korrekter Anwendung der Einschreibungsmodalitäten in das Register der Praktikanten und der Bestimmungen des Ministerialdekretes vom 02.12.1997, wird auf einige wesentliche und praktische Punkte hingewiesen:

a) das Eintragungsgesuch (versehen mit einer Stempelmarke), ist an den Landesvorstand der Berufskammer der Arbeitsrechtsberater von Bozen, Lanciastrasse 8/A, per Einschreiben mit Rückantwort zu stellen. Dem Gesuch müssen folgende Dokumente beigelegt werden:

1. Geburtschein;

2. Wohnsitzbescheinigung;

3. Staatszugehörigkeitsbescheinigung eines Mitgliedstaates der EU-Staat oder eines ausländischen Staates mit Gegenseitigkeitsabkommen;

4. Bescheinigung über bestehende strafrechtliche Belastungen, ausgestellt seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft beim Landes- und Bezirksgericht (certificato dei carichi pendenti);

5. Strafregisterauszug (certificato del casellario giudiziale);

6. Studientitelnachweis (Original oder beglaubigte Kopie);

7. Erklärung des Freiberuflers, aus die Zulassung zum Praktikum zu seiner Kanzlei hervorgeht und die im Art. 1, Gesetz 12/1979 vorgesehenen subjektiven Voraussetzungen sowie die Anzahl der in der Kanzlei beschäftigen Praktikanten bescheinigt (siehe facsimile);

8. Zahlungsbeleg der Überweisung des Beitrages für die Eintragung in das Register sowie des Jahresbeitrag für das erste Jahr in Höhe von 258,00 €; Bankkoordinaten: Südtiroler Sparkasse AG, IBAN: IT73 U060 4511 6000 0000 2972 000
9. zwei vom/von der Antragsteller/in auf der Rückseite unterschriebene Passfotos;

10. Erklärung, aus der hervorgeht, dass der/die Antragsteller/in gleichzeitig kein Praktikum für andere freiberufliche Tätigkeiten macht;

11. Fotokopie der Steuernummer;

Alle von Ämtern ausgestellten Dokumente dürfen nicht älter als 3 Monate sein. Die Anlagen Nr. 1, 2 , 3, 4, 5 und 6 können auch durch eine Eigenerklärung i.S. der gesetzlichen Normen ersetzt werden. Man erinnert daran, dass, sollte die Unterschrift auf der Eigenerklärung nicht beglaubigt sein, eine Fotokopie eines Ausweises beigelegt werden muss.

b) Falls der/die Freiberufler/in, bei welchem/r das Praktikum absolviert wird, KEIN/E ARBEITSRECHTS-BERATER/IN, EINGETRAGEN IM BERUFSALBUM DER ARBEITSRECHTSBERATER VON BOZEN, ist, so muss der Erklärung des/der Freiberuflers/in die Kopie der Mitteilung i. S. art. 1, Gesetz 12/79, sowie eine Bescheinigung der Eintragung ins jeweilige Berufsregister beigelegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Praktikum nur gemacht werden kann, wenn diese Mitteilung ans Arbeitsinspektorat mehr als 3 Jahre alt ist. 

c) Ist das Gesuch um Eintragung ins Register der Praktikanten vollständig, muss der Landesvorstand die Eintragung ins Register innerhalb von 60 Tagen ab Einreichen des Antrages bzw. Vervollständigung des Antrages beschließen.

d) Die Dauer des Praktikums ist 2 Jahre und beginnt mit dem Datum der Eintragung ins Register der Praktikanten.
e)  Es darf nicht gleichzeitig ein Praktikum für andere freiberufliche Tätigkeiten gemacht werden.

f)  Die Praktikantinnen sind verpflichtet, den vom Landesvorstand geforderten Jahresbeitrag zu überweisen.

g) Am Ende jeden Praktikumjahres muss der/die Praktikant/in eine theoretisch-praktische Abhandlung (tesina) für jeden der folgenden Bereiche einreichen: Arbeitsrecht, Sozialgesetzgebung und Steuergesetzgebung. Alternativ dazu kann eine Abhandlung zu einer Thematik verfasst werden, welche alle drei genannten Bereiche umfasst. Sollte die Abhandlung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des jeweiligen Praktikumjahres beim Landesvorstand eingereicht werden, so muss der Landesvorstand den/die Praktikant/in schriftlich auffordern, innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt selbiger Aufforderung, die Abhandlung einzureichen. Sollte der/die Praktikant/in dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird er/sie vom Register gestrichen. 


Die Abhandlung muss vom/von der Praktikanten/in unterschrieben werden und vom/von der Freiberufler/in gegengezeichnet werden. 

h) Zusammen mit der Abhandlung muss das, in all seinen Teilen ausgefüllte und unterschriebene Praktikantenbüchlein abgegeben werden.

Alle Änderungen, welche den Ablauf des Praktikums betreffen (Verzicht, Wechsel, Unterbrechungen usw.) müssen schriftlich, per Einschreiben, innerhalb von 30 Tagen mitgeteilt werden. 









 GELESEN 

................ lì .................

                   .....................................................







           (Unterschrift des/der Praktikanten/in)
LEITFADEN FÜR DIE EINTRAGUNG INS REGISTER DER PRAKTIKANTEN:

(
von der Internetseite  www.cdlbz.it das “Promemoria” herunterladen und ausdrucken

(
das “Promemoria” aufmerksam durchlesen und unterschreiben

(
von der Internetseite www.cdlbz.it das Ansuchen herunterladen 

(
das Gesuch ausfüllen

(
die Anlagen zum Gesuch lt. Punkte 1 bis 6 besorgen oder mittels Eigenerklärung ersetzen (Vorlage siehe auf unserer Internetseite www.cdlbz.it, Sektion „Dokumente“ unter „Formulare“ oder sie kann auch auf vielen Internetseiten „online“ ausgefüllt werden)

(
Ausweis fotokopieren und der Eigenerklärung anheften (da bekanntlich eine Eigenerklärung nur Gültigkeit hat, wenn sie von einem Ausweis „begleitet“ ist)

(
Erklärung des/der Freiberuflers/in machen (facsimile auf Internetseite www.cdlbz.it - achten Sie dabei besonders auf das, was am unteren Ende der Vorlagen unter „allegati“ angeführt ist)

(
zur Bank gehen und eine Überweisung von 258.00 € auf das Konto lautendend auf den Landesvorstand der Berufskammer der Arbeitsrechtsberater von Bozen (IBAN IT73U0604511600000002972000) tätigen
(
zwei Passfotos machen und auf der Rückseite unterschreiben

(
eine Erklärung schreiben, mit welcher erklärt wird, dass der/die Praktikant/in nicht gleichzeitig ein Praktikum für andere freiberuflichen Tätigkeiten absolviert

(
das Eintragungsgesuch unterschreiben und eine Stempelmarke darauf kleben

(
überprüfen, ob dem Gesuch alle Anlagen (Punkt 1 bis Punkt 11 zuzüglich dem unterschriebenen „Promemoria“) beigelegt worden sind

(
alles in einen Briefumschlag geben und per Einschreiben mit Rückantwort an folgende Adresse senden: Landesvorstand der Berufskammer der Arbeitsrechtsberater von Bozen, Lanciastrasse 8/A, Bozen

LEITFADEN ZUR ABWICKLUNG DES PRAKTIKUMS:

Innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des ersten Praktikumjahres: 

· Eine theoretisch-praktische Abhandlung jeweils in den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialgesetzgebung und Steuerrecht oder eine einzige Abhandlung, welche alle drei Bereiche umfasst, einreichen. Achtung: die Abhandlung muss vom/von der Praktikant/in und vom/von der Freiberufler/in unterschrieben werden.

· Zusammen mit der Abhandlung muss das ausgefüllte Praktikumbüchlein abgeben werden; auch das muss unterschrieben sein. 

Innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des zweiten Praktikumjahres: 

· Eine theoretisch-praktische Abhandlung jeweils in den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialgesetzgebung und Steuerrecht oder eine einzige Abhandlung, welche alle drei Bereiche umfasst, einreichen. Achtung: die Abhandlung muss vom/von der Praktikant/in und vom/von der Freiberufler/in unterschrieben werden.

· Zusammen mit der Abhandlung muss das ausgefüllte Praktikumbüchlein abgeben werden; auch das muss unterschrieben sein. 

Bei Wechsel zu einem/r anderen Freiberufler/in innerhalb von 30 Tagen: 

· Das ausgefüllte Praktikumbüchlein, unterschrieben, einreichen

· Die Erklärung des Freiberuflers des “neuen” Freiberuflers zur Zulassung in dessen Kanzlei einreichen (facsimile www.cdlbz.it)

